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§ 126 ASVG Leistungen bei Wechsel
der Versicherungszuständigkeit

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

(1) Tritt während der Gewährung (des Ruhens) von Leistungen aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge

Krankheit oder aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft eine Änderung in der Versicherungszuständigkeit ein, so

bleibt der frühere Versicherungsträger für den betreffenden Versicherungsfall weiter leistungszuständig.

(2) Tritt im Falle des § 134 Abs. 2 oder 3 während der Gewährung von Leistungen aus dem Versicherungsfall der

Krankheit eine Änderung in der Versicherungszuständigkeit ein, so geht die Leistungszuständigkeit auf den

versicherungszuständig gewordenen Träger der Krankenversicherung über. Dies gilt auch, wenn die

Versicherungszuständigkeit auf den Träger einer nach einem anderen Bundesgesetz geregelten Krankenversicherung

übergeht, mit der Maßgabe, daß die Leistungen vom versicherungszuständig gewordenen Träger der

Krankenversicherung nach den für ihn geltenden Vorschriften weiterzugewähren sind.
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